
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Bauamt  - Abt. 61

Vorlagen-Nr.
0094/2015

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Planungs- und Umweltausschuss 02.11.2015

Kreisausschuss 23.11.2015

Betreff:

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) des Landkreises 
Wittmund, hier: Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten

Sachverhalt:
Der Landkreis Wittmund beabsichtigt als Träger der Regionalplanung sein Regionales Raum-
ordnungsprogramm (RROP) neu aufzustellen, da eine Überprüfung nach dem Niedersächsi-
schen Raumordnungsgesetz (NROG) ergeben hat, dass eine Neuaufstellung erforderlich ist. 
Hierdurch soll sich das RROP an die geänderten Ansprüche anpassen sowie nachhaltig und 
zukunftsfähig gemacht werden. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung an aktualisierte Pla-
nungsgrundlagen von Bundes- und Landesebene. 
Um das Verfahren formell einzuleiten muss zunächst die Bekanntgabe der allgemeinen Pla-
nungsabsichten im Amtsblatt des Landkreises Wittmund erfolgen. (siehe Anlagen: Bekanntga-
be der allgemeinen Planungsabsichten und Infoblatt). Mit der Bekanntgabe wird außerdem ge-
währleistet, dass das RROP 2006 weiterhin seine Gültigkeit behält (10 weitere Jahre), bis 
schließlich das neue RROP in Kraft tritt.
Für den nachfolgenden mehrjährigen und umfänglichen Planungsprozess dient die Bekanntga-
be  als offizieller Startpunkt, so wurden im aktuellen Planungsstadium lediglich vorbereitende 
Tätigkeiten/ Maßnahmen umgesetzt. Im weiteren Verfahren werden auch die Gemeinden (Ver-
waltung/ Politik) umfassend beteiligt. Die in den allgemeinen Planungsabsichten dargestellten 
Inhalte und deren Schwerpunkte, stellen lediglich einen ersten vorbereitenden Ansatz dar. Im 
Rahmen der Entwurfsbearbeitung können auch andere Inhalte thematisiert und Schwerpunkte 
umverteilt werden.

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen

keine keine keine

€ € €

Haushaltsmittel
Produktkonto:  Noch zur Verfügung: €

 stehen nicht zur Verfügung
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Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt:

1. die allgemeinen Planungsabsichten öffentlich bekannt zu machen und
2. die Entwurfsbearbeitung zur Neuaufstellung des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes zu beginnen
 
 
Wittmund, den  20.10.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Pettig, Marwin Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten
Infoblatt
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